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OGAW-V-Umsetzung: Neue Restriktionen für Wagniskapital vermeiden
 
Sehr geehrte Frau Tillmann,
 
wir begrüßen, dass die Bundesregierung mit dem „Eckpunktepapier Wagniskapi-
tal“ im September 2015 erneut die besondere Bedeutung von Wagniskapital für den 
deutschen Wirtschaftsstandort betont und Maßnahmen wie die Ausweitung des IN-
VEST-Zuschusses in Angriff nimmt. Damit werden auch die verschiedenen Bemü-
hungen der Regierungsfraktionen aufgegriffen, Venture Capital in Deutschland zu 
stärken. Ebenfalls begrüßen wir ausdrücklich, dass das Bundesfinanzministerium  
die Pläne, die Veräußerungsgewinne aus Streubesitz (§8b KStG) im Rahmen der 
Investmentsteuerreform zu besteuern, nicht weiter verfolgt. Eine entsprechende 
Besteuerung würde dem Gründungsstandort Deutschland erheblich schaden.
 
Mit Sorge beobachten wir jedoch das OGAW (Organismen für gemeinsame Anlage 
in Wertpapiere)-V-Umsetzungsverfahren. Hierbei geht es um die vorgeschlagenen 
Änderungen des 2013 eingeführten Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Zwar sieht 
der Regierungsentwurf punktuell Erleichterungen vor. Eine Umsetzung der Rege-
lungen zur Vergabe von Gesellschafterdarlehen würde jedoch den Rahmenbedin-
gungen von Venture Capital vermeidbaren Schaden zufügen. 
 
Nach dem o.g. Entwurf werden an die Vergabe von Gesellschafterdarlehen neue 
zusätzliche Verhaltens- und Organisationspflichten geknüpft. Wir halten dies nicht 
für gerechtfertigt. Die Vergabe von Gesellschafterdarlehen ist ein anerkanntes wie 
bewährtes Finanzierungsinstrument für Unternehmen, das die Eigenkapitalfinan-
zierungen sinnvoll ergänzt. Im Vergleich zu reinen Eigenkapital-Investitionen be-
steht auch kein größeres Risiko. 
 
Die Fondsmanagementgesellschaften gehen in ihren bestehenden Management-
strukturen verantwortlich mit diesem Instrument um und haben diese Investment-
prozesse entsprechend der wirtschaftlichen Bedeutung der Gesellschafterdarlehen 
in ihre Eigenkapitalinvestitionsprozesse integriert.
 
Insofern würden die vorgeschlagenen Pflichten zwar bürokratischen Aufwand ver-
ursachen, jedoch keinen zusätzlichen Mehrwert schaffen. Vor diesem Hintergrund 
sieht auch die europäische Richtlinie folgerichtig keine vergleichbaren Anforde-
rungen vor. Kein anderer EU-Mitgliedstaat hat ähnliche Restriktionen. Auf dieses 
Goldplating sollte daher verzichtet werden. Anderenfalls würde die Gründungsfi-
nanzierung in Deutschland unnötig geschwächt.
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Wir möchten Sie bitten, diese Bedenken im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu 
berücksichtigen und sich entsprechend einzubringen. Gerne stehen wir Ihnen für 
Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung.

Ein gleichlautendes Schreiben geht an den Finanzpolitischen Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion. Zudem erlauben wir uns, das Schreiben nachrichtlich an die 
Sprecher für Wirtschaft, Bildung und Forschung sowie Digitale Agenda der Regie-
rungsfraktionen zu senden.
 
Mit freundlichen Grüßen


